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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei­

geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Ing. Mathias 

Reichhold und Kollegen vom 9. Februar 1995, Nr. 582/J, betreffend 

Schulmilchaktion 1994/95, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Das in der Einleitung zu Ihrer Anfrage zitierte Angebot entspric~t 

den Rechtsbestimmungen der EU (Verordnung des Rates Nr. 1842/83 zur 

Einführung von Grundregeln für die Abgabe von Milch und bestimmten 

Milcherzeugnissen an Schüler in Schulen und Verordnung der Kom­

mission Nr. 3392/93 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung 

Nr. 1842/83 des Rates) und der dazu erlassenen österreichischen 

Schulmilch-Beihilfen-Verordnung, BGBl.Nr. 1062/1994. Der Höchst­

preis von S 7 für offene Milch gilt jedoch nicht für 1/4 1 sondern 

für 1 Liter Schulmilch. 

A-1012 Wien, Stubenring 1, Telefon (0222) 71100-6708, Telefax (0222)5870366 

502/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Frage 3: 

Gemäß Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3392/93 kann die schulische 

Einrichtung bzw. der Schulträger oder - falls der Mitgliedstaat 

diese Möglichkeit vorsieht - auch der Lieferant der Erzeugnisse den 

Beihilfeantrag stellen. Die hiezu ergangene nationale Verordnung 

sieht als Beihilfeempfänger Be- und Verarbeitungsbetriebe, wirt­

schaftliche Zusammenschlüsse oder Händler und für Rohmilch den 

Milcherzeuger selbst vor. Begünstigter ist aber immer der Schüler 

(der aber nicht Antragsteller ist). 

Zu Frage 4: 

Die Gemeinschaftsbeihilfe beträgt seit 1. Februar 1995 29,44 ECU/ 

100 kg für Erzeugnisse der Kategorien I und VII "Vollmilch", 18,58 

ECU/100 kg der Erzeugnisse der Kategorie 11 "teilentrahmte Milch" 

sowie für die Kategorien 111 bis VI das dem betreffenden Erzeugnis 

entsprechende Milchäquivalent, das gemäß Art. 3 Abs. 1 der Verord­

nung Nr. 3392/93 berechnet wird. Für 1 kg Vollmilch beträgt die 

Beihilfe 4 S, je Viertelliter rund 1 S. 

Zu den Fragen 5 und 6; 

Das Instrument der Höchstpreise dient dazu, daß die Beihilfe im 

Produktpreis weitergegeben wird und damit den Schülern direkt 

(Eltern sind nicht Begünstigte im Sinne der Verordnung Nr. 3392/93) 

zugute kommt. 

Zu Frage 7; 

Beihilfefähige Erzeugnisse sind die im Anhang der Verordnung 

Nr. 3392/93 angeführten Kategorien I bis VII. 

Die Kategorie I umfaßt Vollmilch, pasteurisiert oder ultrahoch 

erhitzt; Schokoladenvollmilch oder aromatisierte Vollmilch, 

pasteurisiert, sterilisiert oder ultrahoch erhitzt, mit einern 
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Gehalt von mindestens 90 Gewichtshundertteilen Vollmilch und 

Joghurt aus Vollmilch. Die Kategorie 11 umfaßt teilentrahmte Milch, 

pasteurisiert oder ultrahoch erhitzt; teilentrahmte Schokoladen­

milch oder aromatisierte Milch, pasteurisiert, sterilisiert oder 

ultrahoch erhitzt, mit einem Gehalt von mindestens 90 Gewichts­

hundertteilen teilentrahmteMilch. Die Kategorien 111 bis VI 

umfassen den Käse, die Kategorie VII unverarbeitete Vollmilch. 

Zu Frage 8: 

Gemäß Art. 3 der Verordnung Nr. 3392/93 wird bei den Erzeugnissen 

der Kategorien 111 bis VI das Äquivalent für die vorgesehene 

Höchstmenge von 0,25 I Milch je Schüler und Schultag in folgender 

Weise berechnet: 

- 100 kg der Erzeugnisse der Kategorie 111 (Frischkäse oder 

Schmelzkäse mit einem Fettgehalt im Trockenstoff von mindestens 

40 Gewichtshundertteilen) entsprechen 300 kg Vollmilch; 

- 100 kg der Erzeugnisse der Kategorie IV (die übrigen Käsesorten 

mit einem Fettgehalt im Trockenstoff von mindestens 45 Gewichts­

hundertteilen) entsprechen 765 kg Vollmilch; 

- 100 kg der Erzeugnisse der Kategorie V (Grana Padano Käse) ent­

sprechen 850 kg Vollmilch; 

- 100 kg der Erzeugnisse der Kategorie VI (parmigiano-Reggia­

no-Käse) entsprechen 935 kg Vollmilch. 

In Österreich stellen die Kategorien V und VI keine beihilfefähi­
gen Erzeugnisse dar. 

Zu den Fragen 9 und 10; 

Der Höchstpreis für offene Milch beträgt nicht S 28/1, sondern 

S 7/1 und ist somit wesentlich billiger als verpackte Schulmilch. 

Die Differenz der Höchstpreise bei den einzelnen Verpackungsarten 

ergibt sich aus den unterschiedlichen Verpackungs- und Vertriebs­
kosten. 
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Preisvergleiche zwischen einzelnen Produkten können nur innerhalb 

einer Verpackungsgröße angestellt werden. Ein Vergleich des 

Höchstpreises von Schulmilch mit den Kleinhandelseinstellpreisen 

eines Be- und Verarbeitungsbetriebes, der auch Schulmilch anbie­

tet, ergibt - auch ohne Berücksichtigung der Einzelhandelsspanne -

einen deutlich niedrigeren Preis beiSchulmilch (alle Produkte 

3,6 %): 

Verpackung Einstandspreis Schulmilchpreis 

in öS in öS 

1/4 1 Vollmilch Tetra 3,69 2,80 

1/4 1 Vollmilch Flasche 4,31 3,20 

1/4 1 Kakaomilch Tetra 4,17 3,50 
1/4 1 Kakaomilch Flasche 4,90 3,90 

Z1! Frgg~ 11: 

Die als Schulmilch angebotenen Erzeugnisse sind aus frischer Milch 

hergestellt; es sei denn, eine deutliche Kennzeichnung weist das 

Produkt als Haltbarmilch oder Sterilmilch aus. 

Zu Frgge 12: 

Nein. 

Z1! Frage 13: 

Höchstpreise sind keine Fixpreise, sie können von den Molkereien 

unterschritten, aber dürfen nicht überschritten werden. Da Schulen 
selbst Beihilfeempfänger sein können, ist es ihnen möglich, 

zwischen Alternativangeboten zu wählen. Für die Gewährung der 

Beihilfen sind aber die zugrundeliegenden Rechtsvorschriften 

einzuhalten. 
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Zu Frage 14: 

Im Jahre 1993 betrug der Schulmilchabsatz 20,174.335 kg. 

Zu Frage 15: 

Die Schulmilchbestellungen für das Jahr 1995 sind noch nicht 

bekannt. Die Prognosen für 1995 belaufen sich auf 12 bis 15 Mio 

kg. Der Finanzierungsaufwand der EU wird für diese Maßnahme rund 

48 bis 60 Mio S betragen. 

Zur Frage 16: 

Zur Einhaltung des hohen Qualitätsstandards sind Qualitätskontrol­

len mit 10 vorgeschriebenen Untersuchungen (bei Rohmilch sogar 

14-tägige Kontrollen) vorgesehen. Für das Schuljahr 1994/95 und 

den Schulbeginn 1995 sind umfangreiche Werbemaßnahmen geplant. 

Beilage 

Der Bundesminister: 

f. / / !l 
r / 0 {&l/Lz/I{ 
l/ 
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BEILAGE 

Daher richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft die nachstehende 

Anfrage: 

1. Stirrmt das von einem Milchfrischdienst an die niederosterreichischen 
Schuldirektionen v~rsendete Angebot stützungswürdiger Erzeugnisse 
vollständig m~t den von Ihnen verordneten beihilfefähigen Erzeugnissen 
überein ? 

2. Wenn nein: \o.Orauf führen Sie die Unvollstimdigkeit des Angebotes zurück ? 

3. S tirrmt es, daß nicht die Schulmilchempfänger allein, sondern auch die 
Be- und Verarbeitungsbetriebe oder wirtschaftlichen Zusarnnenschlüsse 
oder Händler diese Gemeinschaftsbeihilfe beantragen können ? 

-!. vJle hoch ist diese sogenannte Geme~nschaftsbeihilfe Je Viertelliter 
vol.l.nulchaqulvalent -: 

'). Karrnt d~ese Gemeinscr.artsbeliulfe 1:1 vollem umfang den Schulkindern 
o Z\o.' • .:...'rre n El tc :Tl :::u gu t e 

u. i\enn ne~n: ..... 'Em Geme~nschuftsbe.llulte ausbezarü t ? 

S !:l .. mnt es, daß <11::; scr.ul-61cn nic~t r.c..:.= Vol..l.m..llch angeboten werden 
. darf, sondern uucn teilentrahmte Milch, ul trahocherr.i tzte Milc.,; 

SOWle Ster~~lc~ ? 
ü. ' .... ie 1S t L'n zusa.mrennang :T.1 t Schulmilc:-: der begrif f "'..'01 l..rr.Ü chaqw.. valent" 

deill1~ert '.) 

i.ü. 

W~eso ..... urde oe1 der festsetzung der Hocnstpre~se \un stutzungswur~gen 
Erzeugn~sen Ole E~wegpackung gegenuoer der Flascne und dle Flasche 
gegenuber der crienen t-'.llCh pre~~ch oevorzugt ? 

~heso 1St oer restaesetzte Hochst:prelS zur d~e einzelnen E.rzeuan~se 
- umqerecnnet uut L~ter - wesentl~cn honer als der derzeitige End­
veroraucnerprei.s 1111 Geschaft ? 

',"Iorin oesteht d:.e Garantie für Sc.'1ulk.i...naer und Eltern, daB es sich 
bei den als Scr.ulr.ilch angebotenen Erzeuanlssen i:l ullen fällen 
:3tsacr~lc;-: ~~ fTisch~.llch handelt? 

:2. ~st Innen beKa~~t, daß inländischen Backerelen ,\ngeoote \un Molkereien 
und Milcr:frischchens ten vorliegen, ...... onach f Ur eine Kanne r.n t 25 1 M.i.lch 
r.ur oS 9,90 zu bezanlen sind? 

:st es Sc.'~en erlaubt, s~ch - anges~cnts dleser eklatanten Preis­
~Lerscn~cae - ähnlicn w~e d~e österreichiscnen BäCKereien solcher 
gÜnstigen ,\ngebote zu bedienen und d~e MilCh fUr die Scnulk~nder 
uuf diesem weg zu bezienen ? 

14. ',';!.e hocn ....... ar cer Sc}:wJiü .. lchabsatz :. ... n Jar.r 1993 ? 

15. h'ie hoch oelaufen slch die SchulIr.llcnbestellungen fLi.::- dus Jar.r 1995 -: 

16. ' .. Jas ..... -eroen Sie u:-:te::.-nenmen, damit Österre~chs gesundheitl~::h ohnehH1 
anaescnlagenc 5ch\.ükir:dcr :T.~t aualltcJtiv hocnwert:!.gcr, \"irkl~ch e~n­
...... arrifreler fnscr:cr \)oll..milch beliefen: werden, damit sie sich zu 
regelmäßigen ~·1.i..lchtrinkern ent.w~ckeln 7 

',v 1 ~:-,' c1 c n C.' .. 2 • : 'I cr) 

·. 
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